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Wichtige Information:

ZV Infoheft NEU nur noch digital

Das Infoheft des ZV, Öffentliches Personal Schweiz, wird ab Januar 2025 nur noch digital versandt. 

Alle Verbandsmitglieder des StPV, welche bisher das ZV erhalten und eine Emailadresse hinterlegt 
haben, erhalten das Heft ab 2025 automatisch digital zugestellt. 

Sollten Sie ab Januar 2025 kein Heft erhalten aber eines wünschen, müssen Sie unserem Sekretariat 
Ihre Emailadresse melden. 

Wenn Sie ein digitales ZV Heft erhalten aber keines wünschen, teilen Sie dies ebenfalls unserem 
Sekretariat mit. 

Wir werden die entsprechenden Anpassungen vornehmen. 

Bei Rückfragen steht Ihnen unser Sekretariat unter admin@law-firm.ch gerne zur Verfügung. 

Copyright © 2024 Credit Suisse Group AG und/oder mit ihr verbundene 
Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

Unsere Kunden.
Unser bestes
Investment.
Die optimale Anlageberatung ist die ganz 
persönliche. Deshalb bieten wir jedem unserer 
Kunden nicht nur Fachwissen, sondern vor allem 
auch Zeit, Leidenschaft und ein offenes Ohr. 
Rufen Sie uns an oder kommen Sie vorbei. 

Credit Suisse (Schweiz) AG
Wengistrasse 2
4500 Solothurn

credit-suisse.com

Vanessa Schmid 
Beraterin Private  Banking                      
032 624 53 39

Simon Bürki
Berater Private Banking                      
032 624 52 88
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 Sparmassnahmen und GAV

20. Angestelltentag  
vom 19. November 2024
Der Solothurner Konzertsaal war zum Jubiläumsanlass fast zum Bersten voll. Rund 600 
Staatsangestellte allen Alters wollten aus erster Hand erfahren, was das geplante Sparpaket 
für sie bedeutet und wie sich die Neu-Kandidierenden für den Regierungsrat die Zukunft 
des GAV vorstellen.

20 Jahre Angestelltentag sind ein klei-
ner Rekord. Rund 600 Staatsangestell-
te, die den Anlass besuchten, sind fast 
ein Rekord. 20 Millionen Franken, die 
das Staatspersonal gemäss Paket des 
Regierungsrates zum Sparziel beitra-
gen soll, sind ein Rekord, der nicht sein 
müsste.

Muss gespart werden?
Landammann Peter Hodel versuchte in seinem 
Referat aufzuzeigen, weshalb der Kanton So-
lothurn sparen muss, welchen Weg der Mass-
nahmenplan 2024 genommen hat und wie die 
Auswirkungen auf das Personal aussehen. Die 
anhand von Kennzahlen präsentierte Ausgangs-
lage vermochte das kritische Publikum nicht 
restlos davon zu überzeugen, dass wirklich ge-
spart werden muss bzw. dass es ein Sparvolu-
men im Umfang der propagierten 60 Millionen 
Franken braucht. Der Hinweis auf das angebliche 
strukturelle Defizit des Kantons stellte das Pu-
blikum jedenfalls nicht zufrieden und warf zahl-
reiche Fragen auf.

Viele Fragen
Ob die Gewinnausschüttungen der Nationalbank 
an den Kanton in den Prognosen ausreichend be-
rücksichtig worden seien, vermochte Finanzdi-
rektor Hodel dabei ebenso wenig zu beantworten 
wie die Frage, ob das Personal nicht über Gebühr 
zum vorgegebenen Sparziel beitragen müsse.

Hodels Hinweis auf zu Gunsten des Personals re-
alisierte Verbesserungen wie z. B. die Erhöhung 
der Inkonvenienzentschädigungen oder die Ein-
führung der Angehörigenbetreuung wirkte auf das 

Publikum eher wie ein Feigenblatt angesichts der 
Tatsache, dass für 2025 der Teuerungsausgleich 
auf dem Sparaltar geopfert wird. Die Fragen und 
Bemerkungen aus dem Publikum zeigten jeden-
falls ein breites Kopfschütteln darüber, dass das 
Personal einen Drittel des vorgesehenen Sparvo-
lumens beisteuern soll. «In Zeiten des Fachkräf-
temangels wird die Attraktivität des Arbeitgebers 
Kanton Solothurn durch die Massnahmen nicht er-
höht», hallte es durch den Saal.

Die Haltung der «Neuen»
Die Neu-Kandidierenden für den Regierungsrat 
bezogen unter der Moderation von Alain Röllin auf-
schlussreiche Positionen zum Sparpaket. Mathias 
Stricker (SP) und Daniel Urech (Grüne) kritisierten 
beide die übergrosse Belastung des Staatsper-
sonals und hinterfragten den fehlenden Fokus 
auf die Einnahmenseite des Kantons. Auch Edgar 
Kupper (Mitte) betonte, dass man beim Sparpaket 
die Opfersymmetrie aus den Augen verloren habe, 
wenn die Verbesserungen im Finanzhaushalt des 
Kantons überproportional mit Ablastungen auf die 
Gemeinden, Einsparungen beim Personal und der 
Bildung erreicht werden sollen. 

Marco Lupi (FDP) hielt eher unbedarft dafür, dass 
die allseitige Unzufriedenheit mit dem Massnah-
menpaket zeige, dass es gar nicht so schlecht 
sei. Sibylle Jeker (SVP) zeigte bei der Verweige-
rung des Teuerungsausgleichs zwar ein gewis-
ses Mitgefühl mit den tiefen Lohnklassen, war 
im Übrigen aber der Meinung, die Massnahmen 
seien gerechtfertigt. Insbesondere den Abbau 
der Erfahrungsanstiege hält sie für korrekt: «ich 
will Leistung sehen», betonte sie – und da ha-
ben automatische Erfahrungsanstiege nichts zu 
suchen.

Dr. Corinne 

Saner, Vize-

Präsidentin 

Staatspersonal-

Verband
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Und der GAV?
Moderator Alain Röllin fühlte den Neukandidie-
renden auch zu ihrer Haltung zum Gesamtar-
beitsvertrag auf den Zahn. Edgar Kupper erklärte 
diesen zur unverzichtbaren Errungenschaft und 
verwies gleichzeitig auf die zahlreichen Gutach-
ten, welche die Regierung zu dem Thema schon 
in Auftrag gegeben hat, deren Ergebnis aber 
noch nie bekanntgegeben und diskutiert wurden. 
«Das muss man anschauen», meinte Kupper. 

Sibylle Jeker bewies mit ihrer Meinung, dass der 
GAV starr und unflexibel und zudem nichts wert 
sei, wenn er schon über 70 Mal angepasst wer-
den musste, am ehesten ihre eigene Meinungs-
flexibilität. Marco Lupi orientierte seinen Stand-
punkt vor allem an den anderen Kantonen: «dass 
die anderen Kantone keinen GAV haben, ist ein 
Signal», wertete er den GAV ab. 

Daniel Urech sprach sich vom Grundsatz her für 
den GAV aus, bemängelte aber die Schwerfällig-
keit der GAV-Kommission, welche Anpassungen 
das GAV über Gebühr in die Länge zöge. Mathias 
Stricker gab zu bedenken, dass die Diskussionen 
in der GAVKO sachlich und nicht finanzpolitisch 
motiviert geführt werden und im Vergleich zu 
parlamentarischen Diskussionen wesentlich zü-
giger vorangingen.

Kultureller Akzent und Apéro riche
Patti Basler und Philippe Kuhn setzten am Jubi-
läums-Angestelltentag den kulturellen Schluss-
punkt. Sie fassten die Informationen, Ansichten 
und Statements des Anlasses spontan, sati-
risch, sarkastisch und stringent in einem «In-
stant-Protokoll» zusammen und sorgten damit 
für ebenso viel Lacher wie Verblüffung.

Zum Jubiläum des Angestelltentages und als 
Kontrapunkt zum Sparpaket der Regierung 
schloss der Abend mit einem Apéro riche, der 
wie immer rege zum Gedankenaustausch und 
Wiedersehen genutzt wurde. Wir hoffen, dass 
dies auch zum nächstjährigen Angestelltentag 
wieder der Fall sein wird!
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Träumen Sie von einem 
Eigenheim?
Der Kauf eines Eigenheims ist eine Entscheidung von gros-
ser Tragweite. Wir beraten Sie gerne persönlich.

Wir machen den Weg frei

Jetzt
Beratungstermin 

vereinbaren. 

   1 3/29/2022   11:05:20 AM
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Ein Rückblick

20  Mal Angestelltentag:  
Wer hat’s erfunden?
Am 20. August 2003 trafen sich im Landhaussaal in Solothurn zum ersten Mal über 650 
Staatsangestellte und Volksschullehrer zum Angestelltentag. Eingeladen hatten die verei-
nigten Personalverbände, um über die laufenden Verhandlungen zum Gesamtarbeitsvertrag 
aus Arbeitnehmersicht zu informieren und ein Stimmungsbild zu den Forderungen nach 
Teuerungsausgleich und Reallohnerhöhung für das Jahr 2004 einzufangen. Der Anlass hat 
sich inzwischen etabliert und fand am 19. November 2024 zum 20. Mal statt. Zeit für einen 
Rückblick mit Ausblick.

«Wer hat’s erfunden», fragt die Wer-
bung. Beim Angestelltentag dürfen wir 
uns auf die Schulter klopfen und antwor-
ten: «Wir!». Der Staatspersonal-Verband 
war nicht nur federführend bei der For-
mulierung des Entwurfs zum Gesamt-
arbeitsvertrag, sondern hat auch den 
Angestelltentag lanciert und inzwischen 
bereits 20 Mal mit Support der anderen 
Personalverbände organisiert und durch-
geführt.

Premiere 2003
Staatspersonal-Verband, LSO (Verband Leh-
rerinnen und Lehrer Solothurn), vpod (Schwei-
zerischer Verband des Personals öffentlicher 
Dienste), SBK (Schweizer Berufsverband der 
Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner) und 
VSAO (Verband Schweizerischer Assistenz- 
und Oberärztinnen) sind die Personalverbände, 

welche für die Arbeitnehmer den Gesamtarbeits
vertrag abgeschlossen haben. Dem Staats
personal-Verband war es von Anbeginn der 
Arbeiten am Projekt GAV ein Anliegen, dass 
dies nicht hinter verschlossener Tür geschieht, 
sondern den vertretenen Angestellten trans-
parent Einblick gewährt wird. Deshalb war der 
Angestelltentag von Anfang an ein Anlass nicht 
nur für die Mitglieder der vertragsschliessenden 
Verbände, sondern für alle Staatsangestellten 
und Volksschullehrer, deren Anstellungsbedin-
gungen durch den GAV geregelt werden. 2003 
zeichnete sich zudem ab, dass das damals noch 
zuständige Parlament dem Personal die Teue-
rung nicht voll ausgleichen werde. Die Personal-
verbände wollten von der Basis erfahren, ob und 
allenfalls zu welchen Massnahmen die Betroffe-
nen bereit wären, um der Forderung Nachdruck 
zu verleihen.

Dr. Corinne 

Saner, Vize-

Präsidentin 

Staatspersonal-

Verband
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2004: A GAV is born
Für den 2. Angestelltentag war klar: das Land-
haus würde dem erwarteten Besucherzustrom 
nicht Stand halten. Die vereinigten Personal-
verbände stellten am 25. August 2004 vor über 
1000 Besuchern in der Reithalle Solothurn den 
Gesamtarbeitsvertrag vor und gaben einen 
Überblick über Struktur, Aufbau und Inhalt des 
bis heute einzigartigen öffentlich-rechtlichen 
GAV auf Kantonsebene. Kabarettistisch veredelt 
wurde der Anlass durch Andreas Thiel – damals 
noch ein satirischer Geheimtipp.

2005–2019
Jahr für Jahr griff der Angestelltentag anschlies-
send im Landhaus, in der Reithalle oder im Kon-
zertsaal aktuelle Themen rund um das Anstel-
lungsverhältnis beim Kanton Solothurn auf. Die 
Entwicklung der Pensionskasse, die vom Ar-
beitgeber durchgeführten Marktlohnvergleiche, 
Mobbing am Arbeitsplatz, Privatisierung von 
öffentlichen Dienstleistungen, Führungskultur, 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Burnout, 
Work-Life-Balance, Digitalisierung der Arbeits-
welt und immer wiederkehrende Spar- und 
Massnahmenpakete der Regierung wurden von 

Referenten vorgestellt und im Rahmen von Po-
dien und mit Fragen aus dem Saal diskutiert. 
Kulturelle Akzente setzten LezKlez, Martin und 
Gitte Deubelbeiss, Thomas C. Breuer, Flurin 
Caviezel, Strohmann und Kauz, Schreiber und 
Schneider, Lara Stoll und Lisa Catena, um nur 
einige zu nennen.

2020 / 2021: Corona
Eine Zäsur erfuhr der Angestelltentag in den Jah-
ren 2020 und 2021, als wegen der Corona-Mass-
nahmen keinerlei Veranstaltungen möglich waren. 

Ab 2022
Seit 2022 ist der Angestelltentag mit aktuellen 
Themen rund um Lohn, Pensionskasse, Gesamt-
arbeitsvertrag und Sparpakete wieder auf Kurs. 
Das Konzept mit einem kulturellen Teil zur Auf-
lockerung und einem Apéro riche zum Ausklang 
als Basis für Gedankenaustausch und gute Ge-
spräche hat sich bewährt. 

Wir machen weiter und sind offen für Feedbacks, 
Anregungen und Wünsche!
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Der Regierungsrat hat am 23. Oktober 
2024 den am 22. Oktober 2024 ver-
abschiedeten überarbeiteten Mass-
nahmenplan 2024 mit Botschaft und 
Entwurf an den Kantonsrat präsen-
tiert. Der überarbeitete Massnahmen-
plan beinhaltet «neu» 117 (vorher 113) 
Massnahmen. Als neue, das Personal 
betreffende Massnahme in Kompetenz 
des Regierungsrates wurde P_FD_08 
Verzicht auf Billetentschädigung 1. 

Klasse aufgenommen. Diese Massnahme muss 
ebenfalls, wie die 6 bereits im SOpersönlich Nr. 
5, September/Oktober 2024, erwähnten, in der 
Gesamtarbeitsvertragskommission (GAVKO) 
sozialpartnerschaftlich verhandelt werden und 
kann «nur» mit Zustimmung der Personalver-
bände umgesetzt werden.

Auf die Präsentation des überarbeiteten und 
weiterhin völlig unausgewogenen Massnahmen-
plans haben die vereinigten Personalverbände 
gleichentags mit einer scharfen Medienmittei-
lung unter dem Titel «Inakzeptabel einseitige 
Sparmassnahmen – Direkter Angriff auf das 
Personal» reagiert. Als nächster Schritt wurde 
am 24. Oktober 2024 die gemeinsame Medien-
mitteilung der Solothurnischen Spitalverbände 
«Sparmassnahmen des Regierungsrates ge-
fährden die Gesundheitsversorgung und setzen 
das Spitalpersonal unter massiven Druck» ver-
öffentlicht. Zum Abschluss haben wir am 28. Ok-
tober 2024 mit der markanten Medienmitteilung 
«Inakzeptabler Massnahmenplan der Regierung 
– Schlag ins Gesicht des Personals» nachgedop-
pelt und dabei die grundlegende Überarbeitung 
des unausgewogenen und teilweise unüberleg-
ten Massnahmenplans gefordert.

Massnahmenplan 2024

Schlag ins Gesicht des Personals!

	
Massnahmen Regierungsrat

	
Massnahmen Kantonsrat

Botschaft und Entwurf

Änderungsverzeichnis

Mirco Müller, 

Präsident
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Medienmitteilung 

Inakzeptable einseitige Sparmassnahmen 

Direkter Angriff auf das Personal 
 

Solothurn, 23. Oktober 2024 – Das heute präsentierte Massnahmenpaket des Regierungsra-

tes ist ein Schlag ins Gesicht der Mitarbeitenden in Spitälern, Verwaltung, Gerichten und 

Schulen. Inakzeptabel ist insbesondere die komplette Streichung des Teuerungsausgleichs 

für 2025. Die Massnahmen lasten einseitig auf den Schultern des Personals. Die Personal-

verbände fordern hier eine deutliche Korrektur, wenn der Kanton ein attraktiver Arbeitge-

ber bleiben will. 

 

Der Regierungsrat hat beschlossen, dem Personal für 2025 den Teuerungsausgleich vollstän-

dig zu verweigern. Dies bedeutet, dass die Löhne 2025 real um 1,5 Prozent gekürzt werden, 

da die Teuerung mit Null ausgeglichen wird. Dies, nachdem das Personal bereits 2024 einen 

Teuerungsverlust von 1 Prozent erleiden musste. Zudem soll der Erfahrungsanstieg auf 24 

Jahre verlängert, die Dienstaltersgeschenke reduziert und die Krankentaggeldleistungen ge-

kürzt werden. Dass auch noch die AHV-Ersatzrente gestrichen werden soll, bedeutet einen 

Vertrauensbruch gegenüber langjährigen Angestellten. Wenigstens verzichtet die Regierung 

auf die Kürzung des Lebo, was eine zusätzliche Lohn- und Rentenkürzung bedeutet hätte. 

 

Mirco Müller, Präsident des Staatspersonal-Verbandes, stellt klar: «Insgesamt ist das Paket 

unausgewogen, lasten doch 2025 fast 50 Prozent der Einsparungen auf den Schultern des Per-

sonals, gleich viel wie auf allen anderen Beteiligten zusammen. Dies ist für die Personalver-

bände nicht akzeptabel. Das Personal erwartet hier vom Regierungs- und Kantonsrat eine 

deutliche Korrektur». 

 

Weitere Auskünfte 

Mirco Müller, Präsident Staatspersonal-Verband, 079 815 80 66 
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 Medienmitteilung 
 
 
 
 
 
Solothurn, 24. Oktober 2024 
 

Sparmassnahmen des Regierungsrats gefährden die Gesundheits-
versorgung und setzen das Spitalpersonal unter massiven Druck 
 
Die Solothurnischen Spitalpersonalverbände VPOD, SBK, VSAO und STPV kritisieren den 
vom Regierungsrat des Kantons Solothurn vorgelegten Massnahmenplan 2024 scharf. 
Die geplanten Einsparungen im Gesundheitswesen führen zu einer erheblichen Ver-
schlechterung der Arbeitsbedingungen des Spitalpersonals und gefährden die Versor-
gungssicherheit der Bevölkerung. Anstatt die Herausforderungen im Gesundheitssektor 
anzupacken, setzt der Regierungsrat auf kurzfristige Sparmassnahmen, die das bereits 
überlastete Gesundheitspersonal zusätzlich belasten und die Qualität der medizinischen 
Versorgung verschlechtern. 
 
Besonders stossend ist der Verzicht auf den Teuerungsausgleich, gerade in Zeiten steigender 
Lebenshaltungskosten. Dass die Regierung von einer Kürzung des Leistungsbonus abgese-
hen hat, um zusätzliche finanzielle Einbussen zu vermeiden, ändert daran wenig. Denn in Zei-
ten steigender Lebenshaltungskosten bedeutet der fehlende Ausgleich der Teuerung für das 
Gesundheitspersonal eine faktische Lohnkürzung, was die ohnehin angespannte Situation im 
Gesundheitswesen weiter verschärft. Dariyusch Pour Mohsen, Regionalleiter VPOD Aar-
gau/Solothurn, kritisiert scharf: „Das Gesundheitspersonal hat während der Pandemie über-
menschliches geleistet und erhält nun statt Anerkennung eine Reallohnkürzung. Der Verzicht 
auf den Teuerungsausgleich ist nicht nur respektlos, sondern wird viele Fachkräfte dazu zwin-
gen, das Gesundheitswesen zu verlassen. Die Folgen für die Versorgungssicherheit sind ver-
heerend.“ 
 
‘’Die Umsetzung der zur Diskussion stehenden Massnahmenvorschläge würde ganz klare Fol-
gen für die Arbeitsbedingungen der Pflegenden haben, dies wiederum wird die Versorgungs-
sicherheit der Bevölkerung gefährden und die Attraktivität des Kantons als Arbeitgeberin 
stark beeinträchtigen.’’ warnt Farah Rumy, Nationalrätin und Co-Präsidentin des SBK Aar-
gau/Solothurn. 
 
“Die vollständige Verweigerung des Teuerungsausgleichs von 1,5 Prozent bedeutet faktisch 
eine Lohnkürzung, was auch für die junge Spitalärzteschaft ein Schlag ins Gesicht ist. Schon 
jetzt ist es zunehmend schwierig, die offenen Stellen für Assistenz- und Oberärztinnen zu be-
setzen, weshalb die Arbeitsbedingungen für den dringend benötigten ärztlichen Nachwuchs 
nicht verschlechtert, sondern verbessert werden sollten. Die vorgesehene Reallohnkürzung 
ist in dieser Situation fatal.” betont Eric Vultier, Geschäftsführer vsao solothurn. 
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Darüber hinaus werden auch die Mittel für Sozialberatung und Spitalseelsorge erheblich ge-
kürzt. Diese psychosozialen Angebote sind essenziell für die Unterstützung von Patientinnen 
und Patienten in schwierigen Lebenslagen sowie deren Angehörigen. Die Reduzierung dieser 
Mittel zeigt, dass der Regierungsrat die Bedeutung der ganzheitlichen Betreuung im Gesund-
heitswesen ignoriert. Diese Kürzungen führen zu einer zusätzlichen Belastung des ohnehin 
überlasteten Personals, da psychosoziale Aufgaben häufig auf die Schultern des medizini-
schen Fachpersonals verlagert werden. 
 
Die Personalverbände VPOD, SBK, VSAO und der Staatspersonal-Verband fordern den Regie-
rungsrat auf, diese unverantwortlichen Massnahmen sofort zurückzunehmen und einen ech-
ten Dialog mit den Sozialpartnern zu führen. Nur so können Lösungen entwickelt werden, die 
das Gesundheitssystem und die Arbeitsbedingungen der Mitarbeitenden stärken, anstatt sie 
weiter zu schwächen. 
 
Für Fragen stehen zur Verfügung: 
Farah Rumy, Nationalrätin und Co-Präsidentin SBK Aargau/Solothurn, 079 552 04 28 
Dariyusch Pour Mohsen, Regionalleiter VPOD Aargau/Solothurn, 078 252 03 65 
Mirco Müller, Präsident Staatspersonal-Verband Solothurn, 079 815 80 66 
Eric Vultier, Geschäftsführer vsao solothurn, 079 629 84 44 
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Medienmitteilung

Inakzeptabler Massnahmenplan der Regierung

Schlag ins Gesicht des Personals
Solothurn, 28. Oktober 2024 – Neben der inakzeptablen vollständigen Streichung des 
Teuerungsausgleichs und einem Strauss zusätzlicher Verschlechterungen lanciert 
der Regierungsrat mit dem �Massnahmenplan� einen eigentlichen Angri� auf das 
Personal von Spitälern, Schulen, Verwaltung, Gerichten und Polizei. Besonders be-
tro�en sind die kantonalen Schulen mit einer �ektionserh�hung und einer Schul-
schliessung. Der Staatspersonal-Verband fordert eine grundlegende Überarbeitung 
und den Verzicht auf die personalwirksamen Massnahmen, um die sonst schon an-
geschlagene Attraktivität des Kantons als Arbeitgeber zu erhalten.

Die Verweigerung des Teuerungsausgleichs, verschärft noch durch eine Erstreckung der 
Lohnanstiegsdauer, die Abscha�ung der A�V-Ersatzrente, die Schwächung der Lohnfort-
zahlung bei Krankheit und die Kürzung der Dienstaltersgeschenke, sind ein giftiger Mix, 
der die Attraktivität des Kantons als Arbeitgeber ernsthaft gefährdet.

Dazu kommen Kürzungen bei den kantonalen Schulen, die den Bildungsstandort Solo-
thurn deutlich schwächen. So will die Regierung das Pensum der Lehrkräfte an Mittel- und 
Berufsschulen generell um ½ Wochenlektion erhöhen. Dies ist absolut unverständlich, 
gehören doch die Pensen genau dieser Lehrkräfte heute schon zu den höchsten der 
Schweiz, was die Regierung sogar ausdrücklich zugibt. Nicht eine Erhöhung, sondern eine 
Senkung wäre angezeigt!

Ebenso unüberlegt ist die vollständige Schliessung der Schule für Mode und Gestaltung. 
Sie entzieht einer ganzen Berufsrichtung junger Menschen die Ausbildungsmöglichkeiten 
im Kanton. Zudem ist der Spare�ekt zweifelhaft, da der Kanton dann einfach die Schu-
lungskosten in anderen Kantonen übernehmen muss.

Schliesslich sollen auch die Erbschaftsämter in Grenchen und Breitenbach aufgehoben 
und zentralisiert werden. Diese Massnahme steht in keinem Verhältnis, stellt ein schlech-
tes Zeichen für eine regionale, bürgernahe Verwaltung und einen schleichenden Abbau 
der Verwaltungen in den Randregionen dar.

Fazit: Wir fordern eine grundlegende Überarbeitung des unausgewogenen und teilweise 
unüberlegten Plans.

Ansprechperson:
Mirco Müller, Präsident Solothurnischer Staatspersonal-Verband, 079 815 80 66



so persönlich | 6-2024

15

Statement der vereinigten Personalverbände zum Massnahmenplan 2024:
Der Regierungsrat hat mit seiner unverständlichen Entscheidung, die Teuerung 
von rund 1,5 % für das Jahr 2025 nicht auszugleichen, sein Wort gegenüber 
dem Personal gebrochen. Zudem wird damit das bereits heute völlig unaus-
gewogene Sparpaket auf Kosten des Personals noch unausgewogener. Dieser 
Entscheid und die Tatsache, dass das Personal nicht von Anfang an in den 
Prozess eingebunden wurde, ist inakzeptabel und fördert in keiner Weise das 
Verständnis.

Unter diesen Umständen und zum heutigen Zeitpunkt werden deshalb die 
vereinigten Personalverbände sämtliche Sparmassnahmen in Kompetenz der 
GAVKO ablehnen. Es liegt nun am Regierungs- und Kantonsrat entsprechende 
Korrekturen vorzunehmen.

Massnahmenplan 2024

Verzicht auf Teuerungsausgleich

Trotz der zum Massnahmenplan 
schriftlich festgehaltenen Aussage 
des Regierungsrates in Botschaft 
und Entwurf an den Kantonsrat vom  
22. Oktober 2024, dass die «Massnah-
men in Kompetenz des Regierungsra-
tes» nach der Debatte der «Massnah-
men in Kompetenz des Kantonsrates» 
ein weiteres Mal diskutiert und im 
Sinne eines ausgewogenen Ergebnis-
ses beschlossen werden, hat er am 

12. November 2024 den definitiven Verzicht auf 
den Teuerungsausgleich beschlossen.

Das mehrmals gegenüber den Personalverbän-
den ausgesprochene und in Botschaft und Ent-
wurf an den Kantonsrat festgehaltene Verspre-
chen, ein ausgewogenes Sparpaket zu gestalten, 
wird damit noch vor der Debatte im Kantonsrat 
(Dezembersession) gebrochen und der Massnah-
menplan 2024 endgültig unausgewogen. 

Dieser Entscheid des Regierungsrates, wel-
cher die jährlichen Lohnverhandlungen gemäss 
Gesamtarbeitsvertrag (GAV) betrifft und unbe-

stritten in der abschliessenden Kompetenz des 
Regierungsrates liegt, ist eine Ohrfeige für das 
Personal und beinhaltet das klare und unmiss-
verständliche Zeichen, dass vor allem das Per-
sonal bluten muss. 

Die Personalverbände haben am gleichen Tag 
mit der Medienmitteilung «Regierung bricht mit 
Verweigerung des Teuerungsausgleichs das 
Versprechen der «Ausgewogenheit» – Die Ver-
bitterung im Personal wächst» ihre klare und 
unmissverständliche Haltung zu diesem unver-
ständlichen und inakzeptablen Entscheid und 
zum unausgewogenen und umstrittenen Mass-
nahmenplan 2024 zementiert. 

Mirco Müller, 

Präsident
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Medienmitteilung

Regierung bricht mit Verweigerung des Teuerungsausgleichs das Versprechen der 

«Ausgewogenheit»

Die Verbitterung im Personal wächst

Solothurn, 12. November 2024 – Mit dem heutigen Beschluss des Regierungsrates, dem 

Personal den Teuerungsausgleich unabhängig von den Entscheiden des Kantonsrates zu 

verweigern, bricht die Regierung ihr Versprechen, das Massnahmenpaket «ausgewogen» zu 

gestalten. Damit bekräftigt sie, dass vor allem das Personal Opfer bringen muss und von 

Ausgewogenheit keine Rede sein kann. Für das Personal ist dies inakzeptabel.

Mit heutigem Beschluss hat die Regierung entschieden, dem Personal unabhängig von 

allfälligen Kantonsratsbeschlüssen für 2025 den Teuerungsausgleich vollständig zu verweigern. 

Dies bedeutet, dass die Löhne 2025 real um 1,5 Prozent gekürzt werden, da die Teuerung mit 

Null ausgeglichen wird. Dies, nachdem das Personal bereits 2024 einen Teuerungsverlust von 

1 Prozent erleiden musste. Damit bricht die Regierung nun auch ihr Versprechen, das 

Massnahmenpaket «ausgewogen», d.h. auf verschiedenen Schultern verteilt, zu gestalten. 

Damit fällt die Maske: Das Personal soll die Hauptlast des Sparpakets tragen. Dies, nachdem 

das Massnahmenpaket im Kantonsrat auf grosse Vorbehalte gefallen ist und das Parlament 

interessante andere Entlastungsvorschläge gebracht hat. Zudem besteht die berechtigte 

Aussicht, dass die Nationalbank 2025 wieder eine Ausschüttung an die Kantone machen wird, 

womit das Regierungsbudget auch in diesem Punkt viel zu negativ ausgefallen wäre.
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Kurz: Das Massnahmenpaket ist nun endgültig unausgewogen und eine Ohrfeige für das 

Personal. Die Verbitterung ist verständlich und wird Folgen haben.  Für die Personalverbände 

ist dies nicht akzeptabel. Das Personal erwartet hier vom Regierungs- und Kantonsrat eine 

deutliche Korrektur.

Weitere Auskünfte

Mirco Müller, Präsident Solothurnischer Staatspersonal-Verband, 079 815 80 66



 
 

Regierungsratsbeschluss vom 12. November 2024  

 

 Nr. 2024/1811  

 

Massnahmenplan 2024: Verzicht Teuerungsausgleich 

  

1. Ausgangslage 

Die strukturelle Verschlechterung der Finanzlage des Kantons Solothurn findet in den Planjah-

ren 2025 bis 2028 ihre Fortsetzung. Im Legislaturplan 2021 – 2025 hat der Regierungsrat das Ziel 

die Reduktion der Pro-Kopf-Verschuldung mittelfristig bis ins Jahr 2030 auf unter 4'000 Franken 

festgelegt. Dieses Ziel wird aufgrund des prognostizieren strukturellen Defizits nicht erreichbar 

sein. Angesichts dieser Ausgangslage hat der Regierungsrat am 11. Dezember 2023 die Erarbei-

tung eines Massnahmenplanes beschlossen, um die nötige finanzpolitische Handlungsfähigkeit 

zu verbessern (RRB Nr. 2023/2062). 

Mit Regierungsratsbeschluss Nr. 2024/1695 vom 22. Oktober 2024 hat der Regierungsrat den er-

arbeiteten Massnahmenplan 2024 mit Botschaft und Entwurf zu Handen des Kantonsrates be-

schlossen. Der Massnahmenplan beinhaltet insgesamt 117 Massnahmen, deren 94 Massnahmen 

in die Kompetenz des Regierungsrates und 23 in die Kompetenz des Kantonsrates fallen. 

Verschiedene Massnahmen betreffen auch das Personal, wie beispielsweise der Verzicht auf ei-

nen Teuerungsausgleich. 

2. Erwägungen 

Die Massnahme «Verzicht Teuerungsausgleich» (P_FD_07) betrifft die jährlichen Lohnverhand-

lungen (§ 17 des Gesamtarbeitsvertrages vom 25. Oktober 2024 (GAV, BGS 126.3)) und liegt in 

der Kompetenz des Regierungsrates. Diese sieht vor, die Teuerung von rund 1,5% (Grundlage 

mittlere Jahresteuerung von Juni 2023 bis Mai 2024) nicht auszugleichen. 

Dadurch können jährlich wiederkehrende Zusatzkosten im Umfang von rund 13 Mio. Franken 

eingespart werden. Diese beinhalten die Lohnkosten inkl. Sozialleistungen der Mitarbeitenden 

der kantonalen Verwaltung und kantonalen Lehrpersonen (rund 8 Mio. Franken), verschiedene 

Staatsbeiträge wie beispielsweise die Schülerpauschalen, welche an die Volks- und Musikschulen 

ausgerichtet werden (rund 3 Mio. Franken) sowie die Tarife für die Institutionen im Bereich Be-

hinderung (rund 2 Mio. Franken). 

Im Rahmen einer Lohnverhandlungssitzung konnten sowohl die Personalverbände sowie der Re-

gierungsrat ihre Positionen vorbringen. Zusätzlich wurden den Personalverbänden anlässlich des 

«Runden Tisches» der Massnahmenplan 2024 vorgestellt und erläutert. Die Personalverbände 

wurden eingeladen, ihre Meinungen und Vorschläge offen einzubringen. Aufgrund der finanzi-

ellen Aussichten hält der Regierungsrat an der Massnahme fest, womit auf einen Teuerungsaus-

gleich verzichtet werden soll. Laut § 17 GAV entscheidet der Regierungsrat abschliessend, falls 

es zu keiner Einigung mit den Personalverbänden kommt. Dadurch entfällt die relative Friedens-

pflicht. Zur Wahrung einer ausgewogenen Verteilung der betroffenen Kreise im Zusammen-

hang mit den Massnahmen wird der Regierungsrat weitere personalrechtliche Massnahmen erst 
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2 

 

nach der Dezember-Kantonsratssession, und damit nach Vorliegen der Beschlüsse des Kantons-

rates über seine Sparmassnahmen, fällen. 

Da der Regierungsrat die Lohnmassnahmen für den gesamten Geltungsbereich des GAV (§ 5 

GAV) beschliesst, betrifft diese Massnahmen nicht nur die Mitarbeitenden der kantonalen Ver-

waltung und die kantonalen Lehrpersonen. Die Mitarbeitenden der kantonalen Anstalten und 

der Solothurner Spitäler AG sowie die Lehrpersonen der Volksschulen erhalten ebenfalls keine 

Teuerungsanpassung auf ihren Löhnen. 

Die Teuerungszulage beträgt per 1. Januar 2025 auf der Basis des Landesindex der Konsumen-

tenpreise vom Mai 1993 (= 100 Punkte) unverändert 123.1068 Punkte. 

3. Beschluss 

Gestützt auf § 17 GAV 

3.1 Die Grundlöhne für das Staatspersonal, die Mitarbeitenden der kantonalen Anstalten, 

die Lehrpersonen an den kantonalen Schulen und den Volksschulen sowie die 

Mitarbeitenden der Solothurner Spitäler AG bleiben für das Jahr 2025 unverändert. 

3.2 Die Teuerungszulage beträgt für das Staatspersonal, die Mitarbeitenden der 

kantonalen Anstalten, die Lehrpersonen an den kantonalen Schulen und den 

Volksschulen sowie die Mitarbeitenden der Solothurner Spitäler AG (§ 5 Absätze 1 und 

2 GAV) ab 1. Januar 2025, auf der Basis des Landesindex der Konsumentenpreise vom 

Mai 1993 (= 100 Punkte), weiterhin 123.1068 Punkte. 

Andreas Eng 

Staatsschreiber 

  

Verteiler 

Personalamt 

Departemente (5) 

Staatskanzlei 

Amt für Finanzen 

Gerichtsverwaltungskommission 

Pensionskasse Kanton Solothurn 

Solothurnische Gebäudeversicherung 

Ausgleichskasse des Kantons Solothurn 

IV-Stelle Solothurn 

Solothurner Spitäler AG (5) 

Mitglieder der GAVKO (Versand elektronisch durch Personalamt) 

Vertragsschliessende Personalverbände (Versand elektronisch durch Personalamt) 

Medien (elektronischer Versand durch STK Kommunikation) 
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Rückblick auf den 2. Info-Fübi der Sektion Solothurn:

Gemeinsam für unsere Anliegen

Am Mittwoch, 9. Oktober 2024 fand der zwei-
te Info-Fübi-Anlass der Sektion Solothurn statt. 
Diesmal in der gemütlichen Atmosphäre des Kel-
lers im Ambassadorenhof. Es war ein Abend vol-
ler angeregter Gespräche, wertvollem Austausch 
und einer tollen Gelegenheit, die Vorstandsmit-
glieder persönlich kennenzulernen.

Neben dem sozialen Aspekt stand die Verbands-
arbeit im Mittelpunkt: Die Teilnehmenden erfuh-
ren mehr über aktuelle Themen, konnten ihre 
Anliegen direkt einbringen und hatten die Mög-
lichkeit, aktiv an der Stärkung unserer Solidarität 
mitzuwirken.

Damit diese Gelegenheit nicht ungenutzt bleibt, 
laden wir alle Mitglieder herzlich ein, auch beim 
nächsten Info-Fübi dabei zu sein. Die Veranstal-
tung findet zweimal im Jahr statt – die nächste 
Einladung folgt per E-Mail. Wir freuen uns darauf, 
Sie dabei zu begrüssen.

Bringen Sie Kolleginnen und Kollegen mit!
Das Info-Fübi ist nicht nur für unsere Mitglieder 
eine Bereicherung. Es ist auch eine ideale Mög-
lichkeit, Interessierte von den Vorteilen einer Mit-
gliedschaft im Staatspersonal-Verband zu über-
zeugen. Packen Sie die Chance, beim nächsten 
Treffen Kolleginnen und Kollegen mitzubringen 
– gemeinsam sind wir stärker.

Wir freuen uns auf Sie!
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Nachlassplanung bei Patchwork-Familien: 

(Neue) Möglichkeiten und  
Herausforderungen
Mit dem gesellschaftlichen Wandel sind diverse neue Familienmodelle entstanden. Diese 
Konstellationen, bei denen Paare – verheiratet oder unverheiratet – Kinder aus früheren 
Beziehungen in die neue Partnerschaft mitbringen, stellen besondere Anforderungen an die 
Nachlassplanung. Mit der am 1. Januar 2023 in Kraft getretenen Erbrechtsrevision haben 
sich die Möglichkeiten zur Gestaltung des Nachlasses erweitert. Dieser Artikel beleuchtet 
die wichtigsten Aspekte der Nachlassplanung für Patchwork-Familien unter Berücksich-
tigung des revidierten Erbrechts, mit besonderem Fokus auf unverheiratete Paare und die 
steuerlichen Folgen im Kanton Solothurn.

1.  Die Erbrechtsrevision 2023:  
Mehr Flexibilität für Erblasser

Die Revision des Schweizer Erbrechts 
hat die Gestaltungsmöglichkeiten für Er-
blasser deutlich erweitert. Die wichtigs-
ten Änderungen betreffen die Reduktion 
der Pflichtteile:

•	Der Pflichtteil der Nachkommen wurde von ¾ auf 
1/2 des gesetzlichen Erbanspruchs reduziert.

•	Der Pflichtteil der Eltern wurde vollständig ab-
geschafft.

•	Der Pflichtteil des überlebenden Ehegatten 
bleibt unverändert bei 1/2 des gesetzlichen Erb
anspruchs.

Diese Änderungen ermöglichen es Erblassern, 
über einen grösseren Teil ihres Nachlasses frei 
verfügen zu können.

2.  Besondere Herausforderungen für 
unverheiratete Paare

Unverheiratete Partner, insbesondere in Patch
work-Konstellationen, sehen sich mit besonderen 
Herausforderungen konfrontiert, da sie nicht den 
Status gesetzlicher Erben haben. Ohne Regelung 
in einem Testament oder Erbvertrag haben sie 
keinerlei Ansprüche auf das Erbe ihres verstor-
benen Partners. Um seinen Lebenspartner (und 
allenfalls dessen Kinder) abzusichern, muss man 
daher selber aktiv werden.

a.  Testamentarische oder erbvertragliche Rege-
lungen
Mit einem Testament oder einem Erbvertrag kön-
nen sich unverheiratete Paare gegenseitig als 
Erben einsetzen. Mit der seit 1. Januar 2023 er-
weiterten Verfügungsfreiheit können Erblasser 
nun einen grösseren Teil ihres Vermögens dem 
Lebenspartner zuwenden. Dabei ist jedoch zu be-
achten, dass die Pflichtteile der eigenen Kinder 
gewahrt bleiben müssen.

b.  Vor- und Nacherbschaft als Gestaltungsmög-
lichkeit
Eine besonders interessante Option für Patch
work-Familien ist die Anordnung einer Vor- und 
Nacherbschaft. Hierbei wird in der Regel der 
überlebende Partner als Vorerbe und die eige-
nen Kinder als Nacherben auf den Überrest ein-
gesetzt.

Die Funktionsweise der Vor- und Nacherbschaft 
ist wie folgt:

•	Der Lebenspartner erwirbt als Vorerbe die Erb-
schaft wie ein anderer eingesetzter Erbe. Er 
wird Eigentümer der Erbschaft unter der Pflicht 
zur Auslieferung.

•	Nach dem Tod des Vorerben geht das verblei-
bende Vermögen an die Kinder als Nacherben 
über.

Grundsätzlich darf der Vorerbe das Vermögen nur 
ge-, aber nicht verbrauchen. Der Erblasser kann 

David Lüthi, 

MLaw,  

Rechtsanwalt 

und Notar
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Abgeordnetenversammlung:  
Freitag 28. März 2025, ca. 16.30 Uhr 
Die Abgeordneten erhalten eine schriftliche Einladung.
	
Angestelltentag:  
Mittwoch, 20. August 2025, ab ca. 18.00 Uhr  
Die Einladung wird im Heft und auf der Homepage publiziert.

Pensionierten-Essen:  
Freitag, 12. September 2025, 17.30 Uhr, La Couronne, Solothurn.  
Eingeladen sind alle Mitglieder, die im Jahr 2024 und im laufenden Jahr 2025  
in Pension gegangen sind!

jedoch bestimmen, dass der Vorerbe über das 
Vermögen frei verfügen und es auch verbrauchen 
darf (sog. Nacherbschaft auf den Überrest). Nach 
Gesetz erfolgt die Auslieferung der Erbschaft an 
den Vorerben nur gegen Sicherstellung; allerdings 
kann ihn der Erblasser von dieser Pflicht befreien.

Eine solche Regelung ermöglicht es, einerseits 
den Lebenspartner finanziell abzusichern und 
andererseits sicherzustellen, dass der (restliche) 
Nachlass nach dem Tod des Lebenspartners zu-
rück an die eigenen Kinder oder andere Personen 
oder Institutionen, die der Erblasser begünstigen 
möchte, geht.

c.  Steuerliche Aspekte
Den steuerlichen Folgen sind bei der Nachlasspla-
nung von nicht verheirateten Paaren mit nicht-
gemeinsamen Kindern besondere Beachtung zu 
schenken. Während nämlich im Kanton Solothurn 
Ehegatten und Nachkommen von der Erbschafts-
steuerpflicht befreit sind, werden Konkubinats-
partner und deren Kinder steuerlich wie Nicht-
verwandte behandelt. Sie fallen zur Zeit noch in 
die (höchste) Steuerklasse 5, d. h. die Erbschafts-
steuer beträgt ca. 30 % des Netto-Rücklasses. Al-
lerdings ist diesbezüglich auf politischer Ebene 
ein Auftrag für erheblich erklärt worden, wonach 
in Zukunft für Konkubinatspartner die Steuerklas-
se 3 zur Anwendung kommen soll; dies würde 
einer Erbschaftssteuer von ca. 15 % entsprechen.

Auch aus steuerlicher Perspektive kann eine 
Vor- und Nacherbschaft sinnvoll sein. Denn nach 
§ 231 Abs. 2 des kantonalen Steuergesetzes gilt: 
«Nacherben entrichten die Steuer nach dem Ver-

wandtschaftsverhältnis zum ersten Erblasser.» 
Wenn also jemand seinen Konkubinatspartner 
als Vorerben und seine eigenen nichtgemeinsamen 
Kinder als Nacherben einsetzt, müssen wenigstens 
die Kinder keine Erbschaftssteuern bezahlen. 

3.  Fazit

Die Nachlassplanung für Patchwork-Familien 
erfordert eine sorgfältige Abwägung verschie-
dener rechtlicher und steuerlicher Aspekte. Die 
Erbrechtsrevision 2023 bietet neue Möglichkei-
ten, den Nachlass flexibler zu gestalten und die 
Interessen aller Beteiligten zu berücksichtigen. 
Insbesondere für unverheiratete Paare ist eine 
vorausschauende Planung unerlässlich, um den 
Partner abzusichern. Die Vor- und Nacherbschaft 
stellt dabei ein mögliches Instrument dar, um ei-
nen Ausgleich zwischen den verschiedenen Inte-
ressen zu schaffen.

Angesichts der Komplexität der Materie und der 
individuellen Besonderheiten der jeweiligen Kon-
stellation ist es ratsam, für die Nachlassplanung 
fachkundige Unterstützung in Anspruch zu neh-
men. Nur so kann sichergestellt werden, dass 
alle rechtlichen und steuerlichen Aspekte optimal 
berücksichtigt werden und die Nachlassregelung 
den persönlichen Wünschen und Bedürfnissen 
entspricht. Im Rahmen der kostenlosen Rechts-
beratung im Umfang von drei Stunden, die Sie 
als StPV-Mitglied bei der Kanzlei des Sekretärs, 
Dr. iur. Pirmin Bischof, oder bei der Vizepräsiden-
tin, Dr. iur. Corinne Saner, beanspruchen können, 
sind wir Ihnen dabei gerne behilflich.
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Neu: 
SARON-Hypothek und Hypothek Time Fix 
mit Zinsrabatt! 

Als Mitglied des Solothurnischen 
Staatspersonal-Verbandes profitieren Sie 
bei der Baloise Bank von 0,25 % Zinssatz 
auf dem Standardzinssatz. 
Informationen: staatspersonal.ch

0,25 %
Zins sparen!

Baloise Bank AG
Amtshausplatz 4 
4502 Solothurn
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Sektion Solothurn

Dienstjubiläen 

30 Jahre

David Lauber, Controller

25 Jahre

Jeannette Soom, Sachbearbeiterin IPV

20 Jahre

Guido Keune, Kantonsbaumeister
Manuela Moretti, Sachbearbeiterin
Bianca Pestoni-Röthlisberger, Sachbearbeiterin
Eveline Hirschi, Sachbearbeiterin

15 Jahre

Evelyne Hänggi Breiter, Wissenschaftliche  
Mitarbeiterin
René Walther, Teamleiter
Beatrice Steinbrunner, Leit. Kommissionsd. + 
Strat. Assist.
Urs Kilchenmann, Bereichsleiter

5 Jahre

Chantal Ritter, Kantonstierärztin
Rolf Vogt, Fachspezialist 
Marianne Zanetti, Sachbearbeiterin 
David Heiniger, Finanzprüfer/Revisor 
Mauro Bolzern, Fachexperte 
Nicole Breiter-Brunner, Bauleiterin 
Kathrin Wanzenried, Eingliederungsfachfrau

Gratulationen

95. Geburtstag

Max Dörfliger, Solothurn (12.12.)

85. Geburtstag

Ulrich Ingold, Subingen (17.12.)

80. Geburtstag

Christa Beck-Flüeli, Bellach (20.11.)
Willi Danz, Oberdorf (04.12.)
Anton Strähl, Welschenrohr (07.12.)
Urs Hofstetter, Langendorf (26.12.)

75. Geburtstag

Toni Galliker, Flumenthal (06.11.)
Andreas Brand, Feldbrunnen (05.12.)
Ursula Schmid, Nennigkofen (11.12.)
Jörg Lang, Biberist (12.12.)
Martin Klaus, Deitingen (23.12.)
Ruth Kummer, Bellach (26.12.)
Urs Wyss, Flumenthal (27.12.)

70. Geburtstag

René Schöni, Biberist (02.11.)
Susanne Gamboni-Kaiser, Deitingen (04.12.)
Meinrad Flück, Solothurn (15.12.)
Pia Stampfli, Etziken (24.12.)

65. Geburtstag

Peter Toscan, Luterbach (17.11.)

60. Geburtstag

Christian Hirschi, Derendingen (12.11.)

55. Geburtstag

Marco Porta, Wangenried (07.11.)

50. Geburtstag

Iwan Bienz, Allschwil (06.11.)
Madeleine Möller, Zuchwil (21.12.)

45. Geburtstag

Sarah Osawe-Flückiger, Biberist (14.11.)
Kathrin Wanzenried, Auenstein (05.12.)
Nicole Brunner, Selzach (19.12.)

40. Geburtstag

Deborah Wälchli, Bätterkinden (07.11.)
Raphael Fuchs, Zwingen (21.11.)

Informationen aus den Sektionen

Für nachfolgende Publikationen sind die Sektionen selbst zuständig.
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Charles Rieben, Lohn-Ammannsegg (02.12.)
Silvana Drincic, Derendingen (09.12.)
Michel Fuchs, Lyss (20.12.)

30. Geburtstag

Reshany Sithampary, Burgdorf (07.11.)

Todesfälle

Markus Henzi, Solothurn (25.07.)
Jakob Gasche, Oekingen (08.11.)
Peter Adam, Derendingen (10.11.)

Sektion Olten

Dienstjubiläen 

35 Jahre

Gabriela Koller, Däniken, Spital Olten (01.12.)

20 Jahre

Sibylle Odermatt-Lipp, Liestal, Spital Olten (01.11.)

Gratulationen

80. Geburtstag

Theodor Steger, Trimbach, pensioniert (23.12.)

75. Geburtstag

Christian Hunn, Wolfwil pensioniert (22.11.) 

70. Geburtstag

Elsbeth Bürgi, Kestenholz, pensioniert (21.11.)
Brigitta Baumann, Trimbach, pensioniert (26.11.) 
Fridolin Fleischli, Wangen bei Olten, pensioniert 
(26.12.) 

65. Geburtstag

Susanne Basler, Kölliken, pensioniert (14.12.)
Esther Widmer, Olten, pensioniert (31.12.)

60. Geburtstag

Petra Bolick, Olten, Spital Olten (22.11.)
Pius Schenker, Wangen bei Olten,  
Kreisbauamt II (01.12.)
Daniela Frey, Neuendorf, Spital Olten (24.12.)
Werner Stuppan, Stüsslingen, Amtschreiberei 
Olten-Gösgen (26.12.)

Sektion Balsthal

Gratulationen

80. Geburtstag

Theo Huber, Jegenstorf, pens. Werkhof Oensin-
gen (20.02.)

70. Geburtstag

Urs Allemann, Laupersdorf, pens. Kreisförster, 
Forstkreis Thal-Gäu, Balsthal (24.02.)

Todesfall

Bernhard Bobst, Oensingen (06.09.)

Sektion Dorneck-Thierstein

Gratulation

80. Geburtstag

Peter Linz (09.11.)

Sektion Polizei

Dienstjubiläen 

20 Jahre

Pascal Studer (01.11.)
Nicole Heri (01.12.)

15 Jahre

Daniel Mosimann (01.11.)

Gratulationen

95. Geburtstag

Pius Affolter, Derendingen (18.12.)

80. Geburtstag

Martin Jäggi, Oberdorf (20.11.)

75. Geburtstag

Hans Rieder, Flumenthal (10.11.)
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70. Geburtstag

Marcel Hadorn, Bellach (03.11.)

60. Geburtstag

Daniela Bieri, Sich-Abt, (23.11.)

50. Geburtstag

Janine Golder, Kdo-Stab, (09.12.)

40. Geburtstag

Eliane Schneider, Krim-Abt, (02.11.)
Reto Kaiser, Sich-Abt, (31.12.)

30. Geburtstag

Melanie Schwaller, Sich-Abt, (25.12.)
Bettina Furrer, Sich-Abt, (31.12.)

Sektion Wegmacher

Dienstjubiläen 

15 Jahre

Guido Huber (01.12.)

5 Jahre

Marcello Cuddé (01.11.)

Gratulationen

80. Geburtstag

Anton von Gunten, Zuchwil (21.11.)

60. Geburtstag

Stefan Saladin, Nuglar (26.12.)

Sektion Freiheitsentzug

Dienstjubiläen 

15 Jahre

Markus Schenker, JVA Solothurn (01.11.)

10 Jahre

Andreas Voigtländer, JVA Solothurn (01.12.)	

Gratulationen

80. Geburtstag

Markus Baumgartner, Günsberg (27.12.)

75. Geburtstag

Lothar Sutter, Riedholz (09.11.)

70. Geburtstag

Daniel Salzmann, Bellach (18.12.)

65. Geburtstag

Urs Rötheli, Leiter UG’s (30.12.)
Peter Wüthrich, JVA Solothurn (24.12.)

60. Geburtstag

Georges Strubel, JVA Solothurn (28.12.)

50. Geburtstag

Michael Hochreutener, JVA Solothurn (18.12.)

Solothurnischer  
Kantonalschullehrerverband

Gratulationen

95. Geburtstag

Albert Meyer  (02.11.)

85. Geburtstag

Urs Erni (08.10.)
Hans Stricker (20.12.)

80. Geburtstag

Felix Bessire (30.09.)

75. Geburtstag

Urs Stämpfli (05.12.)

65. Geburtstag

Stephan Ramseyer (18.09.)
Andreas Messerli (12.10.)
Bernhard Marti (16.10.)
Rita Haefeli (11.11.)
Dieter Müller (18.11.)
Cyrill Schmiedlin (06.12.)
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60. Geburtstag

Viktoria Langadaki Lupi (22.12.)

55. Geburtstag

Daphné Mosimann Vock (22.11.)

50. Geburtstag

Barbara Imholz (10.11.)
Andrea Wickart (15.11.)
Manuela Kobelt (16.11.)

Sektion Berufsschullehrer

Dienstjubiläen 

20 Jahre

Adrian Würgler, BBZ Olten (01.11.)

Gratulationen

70. Geburtstag

Heinz Flück, BBZ Olten (08.12.)
Beat Pahud-Hirt, BBZ Solothurn-Grenchen (02.12.)

60. Geburtstag

Hans-Ruedi Kunz, BBZ Olten (17.11.)

Personalverband soH 

Dienstjubiläen

35 Jahre

Beatrice Eisenring, BSS (01.11.)

25 Jahre

Jörg Wyder, BSS (15.12.)

Gratulationen

75. Geburtstag

Elvira Jäggi, Solothurn (27.12.)
Günter Berchtold, Solothurn (29.12.)

Allen Jubilaren

Zum Jubiläum gratulieren wir herzlich und  
wünschen im Beruf wie privat weiterhin alles Gute.

Wir entbieten den Trauerfamilien unser  
herzliches Beileid.

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie  
eine besinnliche Adventszeit, frohe Weihnachten  
und ein gesundes, glückliches neues Jahr.
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